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Allgemeine Geschäftsbedingungen Ausbildung Segeln, Motorboot und Funkzeugnisse

1. Anmeldung

Mit seiner Anmeldung bietet der Kunde der Sportbootschule Ettlingen den Abschluss eines Vertrages über die Teilnahme an einem Theorie- /

Praxiskurs verbindlich an. Die Anmeldung kann nur schriftlich vorgenommen werden. Sie erfolgt durch den Anmelder sowie für alle in der

Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder genau so wie für die eigene Vertragsverpflichtung

einzustehen hat. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch die Sportbootschule Ettlingen zustande. Die Annahme erfolgt durch zusenden

einer Teilnahmebestätigung oder Rechnung.

Bei Anmeldung ausschließlich zur Praxis kann eine Pauschale für Organisation und Prüfungsanmeldung von 40,00€ erhoben werden!

2. Preise und Zahlung

Der jeweilige Kurspreis ist vor dem jeweiligen Lehrgangsbeginn (Theorie / Praxis) zu dem von der Sportbootschule Ettlingen angegebenen

Fälligkeitstermin zu entrichten. Rabatte werden nur auf Theoriekurse gewährt.

Bei nicht termingerechtem Eingang der Zahlung kann die Sportbootschule Ettlingen mit sofortiger Wirkung vom Vertrag zurücktreten.

3. Rücktritt

3.1 Wird die erforderliche Mindest-Teilnehmerzahl bei einem Lehrgang nicht erreicht, so kann der Lehrgang von der Sportbootschule Ettlingen

abgesagt werden. In diesem Fall werden bereits gezahlte Kurspreise ohne Abzug zurückgezahlt. Darüber hinaus gehende Ersatzansprüche

jeglicher Art bestehen nicht.

3.2 Der Rücktritt von der Anmeldung zu einem Lehrgang ist möglich. Die Rücktrittsmeldung muss jedoch schriftlich erfolgen und bis spätestens

7 Tage vor Kursbeginn bei der Sportbootschule Ettlingen eingegangen sein. Im Falle der rechtzeitig eingegangenen Rücktrittserklärung ist von

dem Teilnehmer eine Stornierungspauschale in Höhe von 20% des zu entrichtenden Kurspreises für jeden stornierten Kurs zu bezahlen,

sofern der Teilnehmerplatz nicht anderweitig besetzt werden kann. Die Stornierungspauschale wird von den bereits bezahlte Kurspreisen

einbehalten und der Restbetrag des Kurspreises zurückerstattet.

Bei nicht rechtzeitig eingegangener Rücktrittserklärung erfolgt keine Rückerstattung der Kurspreise.

4. Störungen

4.1 Ist ein Kursteilnehmer am Besuch eines Teiles eines von ihm besuchten, laufenden Lehrgangs verhindert, so kann er –nach Abstimmung

mit der Sportbootschule Ettlingen- den versäumten Teil innerhalb eines Jahres in einem gleichartigen Kurs ohne Mehrkosten besuchen bzw.

nachholen, falls ein derartiger Lehrgang stattfindet und im Ermessen der Sportbootschule Ettlingen ein Platz frei ist

4.2 Bricht der Lehrgangsteilnehmer einen Lehrgang ab oder wird die Prüfung nicht bestanden, so können Theoriekurse innerhalb eines Jahres

seit Beginn des ursprünglichen Kurses kostenlos wiederholt werden, falls ein solcher Lehrgang stattfindet und im Ermessen der

Sportbootschule Ettlingen ein Platz frei ist.

4.3 Stört ein Schüler den Unterricht nachhaltig kann dies zum Ausschluss aus dem laufenden Kurs führen. Einen Anspruch auf Erstattung der

geleisteten Zahlungen besteht nicht.

4.4 Die Sportbootschule Ettlingen übernimmt keinerlei Gewähr für den Ausfall, die Verzögerung oder Verspätung von praktischen Übungen aus

Witterungsgründen oder anderen von der Sportbootschule Ettlingen nicht beeinflussbaren Gründen. Generell gilt dies auch für Lehrerausfall

aufgrund Krankheit oder anderer unvermeidlicher Gründe.

5. Gebühren und sonstige Kosten

Prüfungsgebühren und Kosten für Bücher und andere Lehrmittel sind nicht in den Kurspreisen enthalten. Alle Prüfungsgebühren werden direkt

durch die zuständigen Prüfungsverbände erhoben und im Falle der Vereinnahmung durch die Sportbootschule Ettlingen an die

Prüfungsverbände weitergeleitet.

6. Prüfung

6.1 Veranstalter aller Prüfungen sind die jeweiligen Prüfungsausschüsse. Die Sportbootschule Ettlingen tritt bezüglich der Durchführung von

Prüfungen nicht als Veranstalter auf und hat keinen Einfluss auf den Zeitpunkt und die Durchführung der amtlichen Prüfungen.

6.2 Prüfungsanmeldungen erfolgen nur noch nachdem von der Sportbootschule Ettlingen bezüglich des Ausbildungsstandes das

Einverständnis gegeben wurde.

6.3 Bei Rücktritt von der Prüfung oder Nichterscheinen gilt der Kandidat als "nicht erschienen" und die gezahlten Prüfungsgebühren verfallen.

7. Ausbildung Praxis

7.1 Alle Fahrzeuge dürfen während der Ausbildung nur unter Aufsicht eines Ausbilders betreten und betrieben werden. Den Anweisungen des

Ausbilders ist unbedingt Folge zu leisten.

7.2 Die Teilnehmer an der praktischen Ausbildung versichern, mindestens 15 Minuten im tiefen Wasser schwimmen zu können.

7.3 Das Tragen einer Rettungsweste oder Lifeline ist grundsätzlich Pflicht. Falls vom Auszubildenden das Tragen einer Rettungsweste oder

Lifeline abgelehnt wird, geschieht dies auf eigene Gefahr. In diesem Fall ist der Ausbilder berechtigt, den Auszubildenden von der

Praxisausbildung auszuschließen. Ein Anspruch des Auszubildenden auf Rückerstattung des Kurspreises besteht nicht.

7.4 Übungstermine Praxis müssen grundsätzlich mit der Sportbootschule Ettlingen abgesprochen sein.

7.5 Die Sportbootschule Ettlingen ist berechtigt, aus Witterungsgründen, Erkrankung des Ausbilders oder aus sonstigen wichtigen Gründen

Termine zu verlegen.

8.Haftung

Die Sportbootschule Ettlingen haftet für Personen- und Sachschäden, die bei den Theorie- oder Praxiskursen entstehen, nur insoweit, als

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens der Sportbootschule Ettlingen gegeben ist und in vollem Umfang nur, soweit keinerlei Mitverschulden

des Kursteilnehmers vorliegt. Weitere Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche und andere Ersatzansprüche jeglicher Art, sind

ausgeschlossen. Insbesondere haftet die Sportbootschule Ettlingen nicht für Diebstahl oder sonstigen Verlust der persönlichen Sachen der

Teilnehmer.

9. Nebenabreden

Abweichende Angaben auf den Ausbildungsverträgen sind zulässig, bedürfen jedoch der Schriftform und müssen von der Sportbootschule

Ettlingen gegengezeichnet sein.

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Ettlingen. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.


